Antrag auf Einführung Tempo 30 in der Landauer, Insheimer und Billigheimer Strasse, Rohrbach
Antragsteller*in: Peter Feser, Sabine Klonig – Bündnis für Rohrbach


Die Gesetzesreform (seit 11.10.24) sieht mehr Gestaltungsmöglichkeiten für die Kommunen vor, die es auszuloten gilt. Während bisher Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs bei der Planung im Vordergrund standen, können die Gemeinden nun auch mit Gründen des Umwelt-, Klima- und Gesundheitsschutzes argumentieren und auch die geordnete städtebauliche Entwicklung kann als Argument angeführt werden.

Insbesondere sollen dem Fuß- und Radverkehr angemessene Flächen bereitgestellt werden, Fußgängerüberwege und Tempo 30 können leichter angeordnet werden.
Der Schutz von Kindern auf dem Weg zur Schule oder zum Kindergarten kann verstärkt in den Fokus gerückt werden.

Antragsstellung
Unter Berücksichtigung der neuen gesetzlichen Regelungen im Straßenverkehrsrecht § 45 StVO sollen die Möglichkeiten geprüft werden, wie die Einführung von Tempo-30 in der Insheimer Straße, der Landauer Straße und der Billigheimer Straße vollumfänglich umgesetzt werden kann.
Darüber hinaus beantragen wir eine Geschwindigkeitsbegrenzung auf Tempo 70 noch vor den jeweiligen Ortsschildern, um hier einem zu hohen Tempo bei der Ortseinfahrt entgegenzuwirken. Als Vorbild kann hier die Umsetzung in der Billigheimer Straße (von Billigheim kommend) dienen. Diese Geschwindigkeitsbegrenzung beantragen wir für die Insheimer Straße (für den Verkehr von Insheim kommend) sowie die Landauer Straße (für den Verkehr aus Landau kommend) ebenfalls.
Als konsequente Alternative bietet sich an: Tempo 30 für die ganze Gemeinde. 


